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Anhang 5A: Gebührentarif der Polizei- und Militärdirektion 
(ohne SVSA und Kapo) 

(Stand 01.03.2014) 

Die nachstehenden Gebühren sind in Taxpunkten angegeben. Der Frankenbe-
trag berechnet sich durch Multiplikation des in Artikel 4 vom allgemeinen Teil 
angegebenen Wertes. Für Gebühren nach Zeitaufwand ist Artikel 8 des allge-
meinen Teils anzuwenden. 

  Taxpunkte 
1. Generalsekretariat   
1.1–1.6 ...   
2. – 2.1 ...   
3. Amt für Migration und Personenstand   
3.1 Abteilung Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst  
3.1.1 Bürgerrechtsdienst  
3.1.1.1  Erteilung des Kantonsbürgerrechts an Schweizerinnen und Schweizer pro Gesuch 

(Art. 13 Abs.1 KBüG1)  275 

3.1.1.2 
Erteilung des Kantonsbürgerrechts und damit des Schweizer Bürgerrechts an aus-
ländische Einzelpersonen mit oder ohne minderjährige Kinder pro Gesuch (Art. 13 
Abs. 1 KBüG) 

1100 

3.1.1.3 
Erteilung des Kantonsbürgerrechts und damit des Schweizer Bürgerrechts an aus-
ländische Ehepaare mit oder ohne minderjährige Kinder pro Gesuch (Art. 13 Abs. 1 
KBüG) 

1650 

3.1.1.4 
Erteilung des Kantonsbürgerrechts und damit des Schweizer Bürgerrechts an Aus-
länderinnen und Ausländer, die das Gesuch in Anwendung von Artikel 4 Absatz 2 
EbüV2 stellen (Art. 13 Abs. 1 KBüG3)  

550 

3.1.1.5 ...   
3.1.1.6 Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht 

(Art. 42 BüG4)  100 bis 200 

3.1.1.7 Feststellungsverfahren Schweizer Bürgerrecht 
(Art. 49 BüG)  bis 400 

3.1.1.8 Abweisung eines Einbürgerungsgesuches  200 bis 400 
3.1.2 Zivilstandsdienst  
3.1.2.1 Behandlung eines Gesuches um Namensänderung (Art. 30 Abs. 1 ZGB5) 100 bis 1000 

3.1.2.2 Bekanntgabe von Personendaten an die Behörden der Heimatgemeinde (Art. 49 Abs. 
1 ZStV6 sowie Art. 16 Abs. 1 ZV7)    

 a auf Anfrage im Einzelfall kostenfrei 
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  Taxpunkte 

 b systematische Ereignismitteilung, pro Ereignis 5 

 c Bestandeslisten, pro Liste 100 

3.1.3 Die übrigen Gebühren des Zivilstandsdienstes richten sich nach der Gebührenver-
ordnung des Bundes  

3.2  Abteilung Pass- und Identitätskartendienst  
3.2.1 Anbringen einer Richtigkeitsbescheinigung auf einer Ausweiskopie (Art. 15 EV AwG1) 15 
3.2.2  Erstellung einer Ausweiskopie (Art. 15 EV AwG) 2 
5. Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär  
5.1 Prüfung von Schutzraum-Baubewilligungsgesuchen nach den «Technischen Weisun-

gen für den privaten Schutzraumbau, TWP 1984»  
5.1.1 pro Schutzraum bis 100 SP  300 
5.1.2 bis 
5.1.4 ...   
5.1.5 pro Schutzraum über 101 SP  600 
5.1.6 ...   
5.2 Prüfung von Schutzraum-Baubewilligungsgesuchen nach den «Technischen Weisun-

gen für spezielle Schutzräume, TWS 1982», pro Schutzraum  1600 

5.2.1 ...   
5.2.2 ...   
5.3 Abnahme der fertiggestellten Schutzräume nach den «Technischen Weisungen für 

den privaten Schutzraumbau, TWP 1984»  
5.3.1 pro Schutzraum bis 100 SP 120 
5.3.2 – 
5.3.4 ...  
5.3.5 pro Schutzraum über 101 SP  250 
5.3.6 ...  
5.4 Abnahme der fertiggestellten Schutzräume nach den «Technischen Weisungen für 

spezielle Schutzräume, TWS 1982», pro Schutzraum  800 

5.4.1 ...   
5.4.2 ...   

5.5 
Bei nachträglichen Projektänderungen und Änderungsgesuchen von bestehenden 
Schutzräumen bzw. für ausserordentliche Abnahmen können die Tarife gemäss 5.1 
bis 5.4 bis zum zweifachen erhöht werden.  

5.6 Prüfung von Schutzraum-Befreiungsgesuchen, pro Gesuch 180 
5.7 Prüfung von Schutzraum-Aufhebungsgesuchen, pro Gesuch 210 
5.8 Prüfung von Schutzraumanpassungsgesuchen, pro Gesuch  210 

5.9 
Keine Gebühren werden erhoben für den baulichen Zivilschutz betreffend Gesuche 
von Bund, Kanton, Gemeinden, Landeskirchen, Stiftungen und privaten Heimen mit 
mehrheitlich öffentlicher Beteiligung sowie für freiwillige Massnahmen.  

5.10 Abnahme und Betriebsgenehmigung, Kontrolle, Sperrung, teilweise Sperrung und 
Aufhebung von stationären Sportschiessanlagen, pro Anlage 200 

5.11 Betriebsgenehmigung von temporären Sportschiessanlagen, pro Anlage 50 

5.12  Bearbeitung von Plausibilitätsprüfungen, ab dem dritten Fall pro Zivilschutzorganisa-
tion und Jahr, pro Stellungnahme 100 

 

                                                      
1  BSG 123.22 


